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Vorwort

Die Digitalstrategie der EU nimmt zunehmend Fahrt auf. Gerade im aktuellen Jahr 
2022 sind eine Vielzahl von neuen „Digital Acts“, idR EU-Verordnungen, im Ent­
wurf vorgelegt oder bereits verabschiedet worden. Als ein elementarer Akt der Da­
tenstrategie, die Teil der Digitalstrategie der EU ist, ist der Data Governance Act 
(DGA) am 3.6.2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden und am 23.6.2022 
in Kraft getreten. Der DGA enthält aus Sicht der EU zentrale Instrumente, die für 
die Allgemeinheit förderliche Datenverarbeitungsprozesse unterstützen und einen le­
bendigen Austausch von Daten im EU-Binnenmarkt ermöglichen sollen. Im Fokus 
stehen dabei Daten im Besitz öffentlicher Stellen, Datenmittler als neue Akteure in 
der Datenwirtschaft und eine Stärkung des Vertrauens in altruistische Datenorganisa­
tionen. Begleitet werden soll all dies durch einen Europäischen Dateninnovationsrat.

Der DGA enthält eine Reihe neuer Rechte und Pflichten für Unternehmen, Privatper­
sonen und die öffentliche Hand. Neue Geschäftsmodelle und neue Unternehmen kön­
nen sich in den Strukturen des DGA bilden. Behörden und andere Organisationen 
müssen sich den Pflichten der neuen EU-Verordnung unterwerfen.

Aber kann der DGA die hochgesteckten Ziele erreichen? Wird er tatsächlich die 
Weiterverarbeitung von Daten in der Hand öffentlicher Stellen fördern, die Entste­
hung und Nutzung von Datenvermittlungsdiensten ermöglichen sowie das Vertrauen 
in altruistische Datenorganisationen stärken? Kritische Stimmen sind schon nach 
Veröffentlichung der ersten Entwürfe laut geworden und auch mit Erlass des finalen 
Rechtsaktes nicht verstummt. Die Kritik ist in Teilen durchaus berechtigt: So wurde 
etwa auf Bereitstellungspflichten verzichtet und das herausfordernde Verhältnis zur 
EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht geklärt. Letztere bleibt „unberührt“ und 
damit parallel anwendbar. Die Normunterworfenen müssen sich der Herausforde­
rung stellen, beide Rechtsakte einzuhalten.

Wir sind überzeugt, dass der DGA dennoch einen erheblichen Beitrag zu einer ver­
besserten Datennutzung leisten kann. Ein ganz maßgebliches Element für seinen Er­
folg ist dabei das Verständnis von den in ihm enthaltenen Rechten und Pflichten. Nur 
wer weiß, welche Rechte er hat, welche Anforderungen an neue Geschäftsmodelle 
der DGA stellt und welche Pflichten adressierte öffentliche Stellen nun einhalten 
müssen, kann diese Instrumente auch umsetzen und nutzen.

Wir haben daher mit viel Engagement und Freude das Projekt eines Einführungs­
bandes zum DGA in Angriff genommen und in vielen Stunden Textauswertung, 
Lektüre und Diskussionen, immer mit unseren praktischen Erfahrungen aus der 
Rechtsberatung diverser Projekte datennutzender Unternehmen im Hinterkopf, die 
vorliegenden Ausführungen erarbeitet. Wir sind überzeugt davon, dass die Potenziale 
des DGA nur dann eine Chance haben, ausgeschöpft zu werden und sich im Markt, 
in der Datenwirtschaft zu entfalten, wenn ein grundlegendes und breit angelegtes 
Verständnis von den Neuregelungen herrscht. Wir hoffen, hier mit dem vorliegenden 
Einführungsband einen Beitrag leisten zu können.
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Sehr haben wir uns vor diesem Hintergrund gefreut, mit dem herausragenden Lekto­
rat des Nomos Verlages, allen voran Herrn Dr. Marco Ganzhorn und Herrn Chris­
toph Krampe, dieses Projekt umsetzen zu dürfen, eingebettet in eine höchst praxisre­
levante, umfassende und wertvolle Reihe von Einführungsbänden und Kommentaren 
zu den diversen neuen Rechtsakten der EU-Digitalstrategie.

Vor Ihnen liegt nun ein konziser Einführungsband zum DGA, der kurze Zeit nach 
Veröffentlichung des neuen Rechtsaktes erscheint (Stand: Anfang November 2022) 
und der Grundlage für ein erstes Verständnis und einen Zugang zu diesem neuen 
Rechtsakt sein kann. Dieser Einführungsband beschäftigt sich nicht nur mit den Arti­
keln des DGA selbst, sondern arbeitet auch die angrenzenden Herausforderungen für 
die Nutzung der Instrumente des DGA heraus, bis hin zum Rechtsschutz gegen auf 
den DGA gestützte Behördenentscheidungen. Bewusst nehmen wir keine Kommentie­
rung der einzelnen Artikel vor, sondern fokussieren die verschiedenen Anwendungs­
bereiche und stellen diese in ihrem jeweiligen Kontext dar. Dieser Einführungsband 
bietet nicht nur Unternehmen, die den DGA für neue Geschäftsmodelle nutzen kön­
nen, einen entsprechenden Anhaltspunkt. Auch Behörden und weitere öffentliche 
Stellen können das Werk nutzen, um ihre eigene Datenbereitstellung zu überprüfen 
oder auch Konzepte zu entwickeln, wenn sie als zuständige Stellen unter dem DGA 
benannt werden. Dies gilt gleichermaßen für die Mitglieder des zu bildenden Daten­
innovationsrates.

Unser Bestreben war es vor diesem Hintergrund, möglichst früh mit dem Einfüh­
rungsband zum DGA zu erscheinen, um eine Hilfestellung von der ersten Minute an 
zu geben. Wir bedanken uns insofern außerordentlich bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Nomos Verlages, die dies durch ihren enormen Einsatz ermöglicht 
haben. Trotz einiger von uns bereits veröffentlichter Werke haben wir eine derart 
zügige Bearbeitung unserer Manuskripte bisher noch nicht erlebt. Das war wirklich 
herausragend!

Unser Dank gilt zudem der Unterstützung rund um Organisation und insbesonde­
re Korrekturarbeiten zu diesem Werk, ohne die uns die so zügige Erarbeitung der 
Manuskripte nicht möglich gewesen wäre. Hervorzuheben sind hierbei unsere Assis­
tentinnen Katharina Oschwald und Natascha Baldsiefen sowie unsere wissenschaftli­
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frau Julia Esser, Frau Kim van Nuus, Frau 
Antonia Unkelbach und Herr Anselm Auer. Euch allen vielen Dank für die so präzise 
und geduldige Unterstützung!

Wir freuen uns bereits jetzt, den vorliegenden Einführungsband beizeiten um die 
zweite Säule der EU-Datenstrategie, den Data Act, zu ergänzen, der das Werk 
komplettieren wird: Während der DGA den Fokus auf die öffentlichen Stellen und 
unabhängige Akteure in der Datenwirtschaft legt, wird sich der Data Act mit den 
kommerziellen Datenverarbeitern beschäftigen und ua die Verwendung von Maschi­
nendaten, Nutzungsdaten und den Abschluss von Verträgen über die Datenverwen­
dung regulieren. Der derzeit in der intensiven Diskussion befindliche Entwurf der 
EU-Kommission könnte noch im Jahr 2023, jedenfalls aber 2024 verabschiedet wer­
den. Spätestens dann wird eine Neuauflage dieses Einführungsbandes, erweitert um 

Vorwort
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den Data Act, erscheinen. Bis dahin hoffen wir, mit dem vorliegenden Werk eine 
hilfreiche Unterstützung für alle Unternehmen und Behörden bieten zu können, die 
von den Instrumenten des DGA betroffen sind, verpflichtend oder berechtigend. Wir 
freuen uns über sämtliche Hinweise auf Verbesserungspotenzial, Diskussionen und 
natürlich auch über Hinweise auf hilfreiche Abschnitte.

  

Köln im November 2022

Kristina Schreiber Patrick Pommerening Philipp Schoel

Vorwort
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Der Data Governance Act

Literatur:  Hennemann/von Ditfurth, Datenintermediäre und Data Governance Act, NJW 2022, 
1905; Hornung/Schomberg, Datensouveränität im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und 
Datennutzung: das Beispiel des Data Governance Acts, CR 2022, 508; Richter, Europäisches 
Datenprivatrecht: Lehren aus dem Kommissionsvorschlag für eine „Verordnung über europäi­
sche Daten-Governance“, ZEuP 2021, 634; Schildbach, Zugang zu Daten der öffentlichen 
Hand und Datenaltruismus nach dem Entwurf des Daten-Governance-Gesetzes, ZD 2022, 148; 
Schmitz, Digitale-Gesetze-Strategie – Agilität oder „Act“ionismus?, ZD 2022, 189; Schwart­
mann/Benedikt, Datenaltruismus ohne Anreiz? Die aktuelle EU-Datenregulierung im Praxi­
scheck, RDV 2022, 59; Streinrötter, Datenaltruismus, ZD 2021, 61; Tolks, Die finale Fassung 
des Data Governance Act – Erste Schritte in Richtung einer europäischen Datenwirtschaft, 
MMR 2022, 444; Veil, Data Governance Act IV: Dataismus, CR-online Blog, 7.12.2021, abruf­
bar unter https://www.cr-online.de/blog/2021/12/07/data-governance-act-iv-dataismus/ (zit.: 
Veil Data Governance Act IV: Dataismus).

A. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. Entstehungsgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Datenstrategie der Kommission . . . . . . . . . 8

D. Digitalstrategie der Kommission . . . . . . . . 19
E. Verhältnis zum Datenschutzrecht . . . . . . . 23
F. Bedeutung für die Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Einleitung
Der Data Governance Act, kurz DGA, ist als Verordnung (EU) 2022/868 am 
3.6.2022 im Amtsblatt der EU (ABl. L 152, 1) veröffentlicht worden. Offiziell wird 
er als Verordnung über europäische Daten-Governance und zur Änderung der Ver­
ordnung (EU) 2018/1724 (Daten-Governance-Rechtsakt) bezeichnet.

Der DGA ist zum 23.6.2022 in Kraft getreten und gilt ab dem 24.9.2023 (Art. 38 
DGA). Als EU-Verordnung gilt der DGA unmittelbar in jedem Mitgliedstaat 
(Art. 288 Abs. 2 AEUV). Die adressierten Einheiten, Verpflichtete wie Begünstigte, 
können bzw. müssen die Vorgaben des DGA mithin ab dem 24.9.2023 ohne weiteren 
nationalen Umsetzungsakt beachten. Für den DGA gibt es hier indes eine Besonder­
heit: Einige der Vorschriften adressieren die Mitgliedstaaten unmittelbar, die daher 
zunächst doch im nationalen System Änderungen und Anpassungen herbeiführen 
müssen, bevor etwa auch für privatrechtlich organisierte Einheiten der DGA zum Le­
ben erweckt wird. Geschehen muss dies indes bis zum 24.9.2023 – verzögerte sich 
die Realisierung, so könnte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein­
leiten. Eine Ausnahme gibt es lediglich für Datenvermittlungsdienste, die bereits am 
23.6.2022 Datenvermittlungsdienste erbracht haben: Sie müssen den Verpflichtungen 
aus Kapitel III DGA erst zwei Jahre später, ab dem 24.9.2025, nachkommen (Art. 37 
DGA).

Mit seinen 38 Artikeln soll der DGA die Bedingungen für die gemeinsame Datennut­
zung und Datenweitergabe im Binnenmarkt verbessern und einen harmonisierten 
Rahmen für den Datenaustausch schaffen sowie grundlegende Anforderungen an 
eine Daten-Governance, also ein System der Regelung und Organisation des Um­

§ 1

A.

33

1

2

3

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8786-9

https://www.cr-online.de/blog/2021/12/07/data-governance-act-iv-dataismus


gangs mit Daten, etablieren (Erwgr. 2 DGA). Der DGA fokussiert dabei auf drei Re­
gelungsbereiche:1

1. Weiterverwendung von Daten im Besitz öffentlicher Stellen
2. Erbringung und Nutzung von Datenvermittlungsdiensten
3. altruistische Verwendung von Daten

Entstehungsgeschichte
Der Data Governance Act ist Teil der ersten Säule der Europäischen Datenstrategie 
2020.2 Gemeinsam mit dem in Planung befindlichen Data Act3 (kurz: DA) soll der 
DGA die regulatorische Grundlage für einen Binnenmarkt für Daten schaffen und die 
digitale Zukunft Europas gestalten.

Der Startschuss für das Gesetzgebungsverfahren erfolgte mit dem Verordnungsvor­
schlag der Kommission vom 25.11.20204 (DGA-E). Seit der Veröffentlichung des 
Vorschlags sieht sich der DGA vielfältiger Kritik ausgesetzt.5 Dem EU-Verordnungs­
geber wird dabei insbesondere vorgeworfen, das Ziel einer unionsweit florierenden 
Datenwirtschaft nicht mit den datenschutzrechtlichen Implikationen in Ausgleich 
gebracht zu haben.6 Gepaart mit einer regen Tätigkeit des EU-Verordnungsgebers 
wird die Gefahr von inkohärenten und dysfunktionalen Ergebnissen ausgemacht.7

Dennoch hat der DGA ausgehend von seiner ursprünglichen Entwurfsfassung im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren nur kleinere Anpassungen und Änderungen erfah­
ren. Auf Grundlage des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Ener­
gie unter der Berichterstatterin Angelika Niebler vom 22.7.20218 fand im April 2022 
die erste Lesung im Europäischen Parlament statt. Zuvor hatten sich bereits das 
Parlament und der Rat vorläufig auf einen Verordnungstext geeinigt,9 der in erster 
Lesung angenommen wurde.10 Die Endfassung der Verordnung wurde am 30.5.2022 
von den Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Rates unterzeichnet und 
die Kommission akzeptierte am 1.6.2022 alle Änderungsanträge.11

20 Tage nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt am 3.6.2022 ist der DGA am 
23.6.2022 in Kraft getreten. Unionsweite Geltung erlangt er am 24.9.2023 (Art. 38 
DGA).

Datenstrategie der Kommission
Als Bestandteil der Datenstrategie der EU-Kommission ist der DGA in die umfas­
sende Digitalstrategie Brüssels eingebettet. In ihrer Mitteilung vom 19.2.2020 über 

B.

C.

1 Vgl. auch Hennemann/Ditfurth NJW 2022, 1905 Rn. 3.
2 COM(2020) 66 final.
3 Siehe die Entwurfsfassung vom 23.2.2022: COM(2022) 68 final.
4 COM(2020) 767 final.
5 Teils beinahe polemisch Veil Data Governance Act IV: Dataismus.
6 Tolks MMR 2022, 444 (449).
7 Richter ZEuP 2021, 643 (633 ff.).
8 Ausschuss-Dok. A9–0248/2021.
9 Parlaments-Dok. PE703.098.

10 Parlaments-Dok. T9–0111/2022.
11 SP(2022) 281.

§ 1  Der Data Governance Act
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eine Europäische Datenstrategie12 erläutert die Kommission politische Maßnahmen 
und Investitionen, die dazu beitragen sollen, bis 2025 eine effiziente, innovative 
und an den europäischen Werten, Grundrechten und Vorschriften ausgerichtete Da­
tenwirtschaft aufzubauen.13 Nach Ansicht der Kommission gilt es, das Potenzial der 
wachsenden Zahl vorhandener Daten für soziales und wirtschaftliches Wohlergehen 
zu nutzen, indem der Zugang zu Daten verbessert und verantwortungsvolle Daten­
nutzung gefördert wird.14

Die Vision der Kommission ist ein einheitlicher europäischer Datenraum, dh ein 
Binnenmarkt für Daten, in dem sowohl personenbezogene als auch nicht personenbe­
zogene Daten sicher sind, Unternehmen leicht Zugang zu benötigten Daten erhalten 
und sie unter Einhaltung des geltenden Rechts (branchenübergreifend) (weiter)ver­
wenden können – unabhängig vom Ort ihrer Speicherung in der EU.15 Zudem soll 
ein freier und sicherer Datenverkehr mit Drittländern herrschen, mithin der europäi­
sche Datenraum für Daten aus aller Welt zugänglich sein.16

Ausgehend von festgestellten Problemkreisen der europäischen Datenwirtschaft, glie­
dern sich die in der Datenstrategie geplanten politischen Maßnahmen und finanziel­
len Förderungen in vier Säulen:

1. An erster Stelle soll ein sektorübergreifender Governance-Rahmen für Datenzu­
gang und Datennutzung geschaffen werden, der ein uneinheitliches Vorgehen 
in den verschiedenen Sektoren und den Mitgliedstaaten im Binnenmarkt vermei­
det.17 Der Umsetzung dieser Zielvorstellung dient auch der DGA, sodass der eu­
ropäische Gesetzgeber mit dessen Verabschiedung bereits einen ersten Schritt bei 
der Umsetzung seiner Strategie gegangen ist. Weitere Schlüsselmaßnahmen dieser 
ersten Säule sind der bereits erwähnte Data Act und ein Durchführungsrechtsakt 
über hochwertige Datensätze (engl. „high value datasets“, HVD), durch den 
die Open Data-Richtlinie (EU) 2019/1024 (im Folgenden: Open Data-Richtlinie) 
ergänzt werden soll.

Den Data Act hat die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag für eine Verordnung 
über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Da­
tennutzung vom 23.2.202218 auf den Weg gebracht. Als horizontale Maßnahme 
adressiert der DA – wie der DGA – sektorübergreifend verschiedene Akteure 
der Datenwirtschaft.19 Die Beziehungen der Akteure, insbesondere ihre Rechte 
und Pflichten, sollen unionsweit einheitlich geregelt werden, um die gemeinsame 
Datennutzung zu fördern, die Wertschöpfung aus Daten gerechter zu verteilen 
und die Verfügbarkeit von Daten insgesamt zu erhöhen.20

12 COM(2020) 66 final.
13 COM(2020) 66 final, 1 f.
14 COM(2020) 66 final, 5.
15 COM(2020) 66 final, 5; Erwgr. 2 Abs. 1 DGA.
16 COM(2020) 66 final, 5; Erwgr. 2 Abs. 2 DGA.
17 COM(2020) 66 final, 14.
18 COM(2022) 68 final.
19 COM(2020) 66 final, 14.
20 COM(2020) 66 final, 15 f.; COM(2022) 68 final, 3 f.

C.  Datenstrategie der Kommission
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Datenvermittlungsdienste

Literatur:  Beise, Datensouveränität und Datentreuhand, RDi 2021, 597; Berberich/Kanschik, 
Daten in der Insolvenz, NZI 2017, 1; Bile, Datenvermittlungsdienste nach DGA, ZD-Aktu­
ell 2022, 01286; Falkhofen, Infrastrukturrecht des digitalen Raums. Data Governance Act, 
Data Act und Gaia-X, EuZW 2021, 787; Große-Ophoff/Voget, Shared Data with Limited 
Access. Ein Einblick in das japanische Datenrecht im Vergleich mit nationalen und europä­
ischen Regelungsregimen, GRUR 2022, 1192; Hartl/Ludin, Recht der Datenzugänge – Was 
die Datenstrategien der EU sowie der Bundesregierung für die Gesetzgebung erwarten lassen, 
MMR 2021, 534; Hennemann/von Ditfurth, Datenintermediäre und Data Governance Act, 
NJW 2022, 1905; Paal/Kumkar, Die digitale Zukunft Europas. Europäische Strategien für 
den digitalen Binnenmarkt, ZfDR 2021, 97; Richter, Europäisches Datenprivatrecht: Lehren 
aus dem Kommissionsvorschlag für eine „Verordnung über europäische Daten-Governance“, 
ZEuP 2021, 634; Savary, Regulierung von Gatekeeper-Plattformen, RDi 2021, 117; Schreiber, 
Zu neuem Glanz erwacht: Die Interoperabilität, ZD 2022, 357; Specht-Riemenschneider/Blan­
kertz, Lösungsoption Datentreuhand: Datennutzbarkeit und Datenschutz zusammen denken, 
MMR 2021, 369; Spindler, Schritte zur europaweiten Datenwirtschaft – der Vorschlag einer 
Verordnung zur europäischen Data Governance, CR 2021, 98; Steinrötter, Gegenstand und 
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Einführung
Eines der zentralen Anliegen des DGA ist es, die „gemeinsame Datennutzung“ (ge­
meint ist das häufigere Datenteilen, → Rn. 15) zu erleichtern, um existierende Daten­
bestände besser nutzbar zu machen.1 Große Hoffnungen setzt die Kommission in Da­
tenmittler, die am Markt Leistungen anbieten, die es Dateninhabern und betroffenen 
Personen ermöglichen, ihre Daten mit potenziellen Datennutzern zu teilen, und Da­
tennutzern den Zugang zu den gewünschten Daten erleichtern. Die Kommission ver­
spricht sich vom häufigeren Datenteilen und dem verbesserten Datenzugang Innova­
tionen in unterschiedlichsten Anwendungsfeldern (auch im allgemeinen Interesse) 
und insgesamt eine gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtssteigerung.2 Den Regulierungs­
rahmen für diese sog. Datenvermittlungsdienste enthält der DGA in Kapitel III 
(Art. 10–15 DGA).

Der Verordnungsgeber setzt darauf, dass Datenvermittlungsdiensten eine Schlüssel­
rolle in der Datenwirtschaft zukommen wird. Er hofft, dass Anbieter von Datenver­
mittlungsdiensten zu einer effizienten Bündelung von Daten beitragen und den bilate­
ralen Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren der Datenwirtschaft erleich­
tern (Erwgr. 27 DGA). Dabei handelt es sich in erster Linie um ein Zukunftsprojekt: 
Der Markt für Datenvermittlungsdienste entsteht erst und es ist schwer abzuschät­
zen, wie die künftige Marktentwicklung aussehen wird.3 Im Jahr 2020 umfasste der 
Markt für Datenvermittlungsdienste schätzungsweise 150 Organisationen – darunter 
nur wenige größere Unternehmen, dafür aber auch zahlreiche kleine Unternehmen 
mit weniger als 100 Kunden.4

Der Verordnungsgeber hofft, dass der Regulierungsrahmen des DGA einen funk­
tionierenden Markt für Datenvermittlungsdienste hervorbringt. Das Angebot von 
Datenvermittlungsdiensten soll dazu beitragen, dass Dateninhaber oder betroffene 
Personen auf der einen Seite und Datennutzer auf der anderen Seite erhebliche 
Mengen an Daten insbesondere „auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen“ 
austauschen. Ansprüche oder Verpflichtungen auf Zugang und Austausch von Da­

A.

1 COM(2020) 767 final; Hennemann/v. Ditfurth NJW 2022, 1905; Richter ZEuP 2021, 634 (639).
2 SWD(2020) 295 final, 1 ff.; Richter ZEuP 2021, 634 (639).
3 Richter ZEuP 2021, 634 (646); Paal/Kumkar ZfDR 2021, 97 (125 f.).
4 SMART 2019/0024, 43; Richter ZEuP 2021, 634 (646).
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ten begründet die Verordnung für Datenvermittlungsdienste nicht.5 Der europäische 
Gesetzgeber setzt auf eine „Marktlösung“, wonach der Ordnungsrahmen Marktver­
sagen korrigieren und Anreize für private Akteure setzen soll, um die Hindernisse, 
die dem häufigeren Datenteilen bislang entgegenstanden, zu überwinden und florie­
rende Datenmärkte hervorzubringen.6 Daneben soll die Regulierung des Marktes für 
Datenvermittlungsdienste verhindern, dass die bestehenden Tech-Giganten, die auf 
verschiedenen Digitalmärkten über erhebliche Marktmacht verfügen, in den Markt 
der Datenmittler eintreten und Datenvermittlungsdienste anbieten könnten, ohne 
dass sie einem spürbaren Wettbewerb ausgesetzt wären.7

Der Verordnungsgeber verspricht sich von der Regulierung nicht weniger als eine 
„neuartige europäische Art der Daten-Governance“ (Erwgr. 32 DGA) in einer Daten­
wirtschaft, die von Autonomie und Souveränität der Akteure geprägt ist und nicht 
den Logiken weniger marktbeherrschender Unternehmen unterworfen ist.8 Der DGA 
soll das Vertrauen in die gemeinsame Datennutzung stärken, indem er geeignete 
Mechanismen schafft, die es Dateninhabern und betroffenen Personen ermöglichen, 
Kontrolle über die sie betreffenden Daten auszuüben, und sonstige Hemmnisse 
für eine gut funktionierende wettbewerbsfähige datengesteuerte Wirtschaft abbaut 
(Erwgr. 5 DGA).

Spezialisierte Datenvermittlungsdienste sollen dabei die Entstehung neuer, von Akteu­
ren mit beträchtlicher Macht unabhängiger datengetriebener Ökosysteme unterstüt­
zen und dadurch Unternehmen aller Größenordnungen, insbesondere auch kleinen 
und mittleren Unternehmen sowie Start-up-Unternehmen, die lediglich über einge­
schränkte finanzielle, rechtliche oder administrative Möglichkeiten verfügen, einen 
fairen, nichtdiskriminierenden Zugang zur Datenwirtschaft ermöglichen (Erwgr. 27 
DGA). In diesem Zusammenhang sollen Datenvermittlungsdienste auch eine zentrale 
Rolle bei der Schaffung gemeinsamer europäischer Datenräume spielen. Gemeint 
sind hiermit „zweck- oder sektorspezifische oder sektorübergreifende interoperable 
Rahmen mit gemeinsamen Normen und Praktiken für die gemeinsame Nutzung oder 
Verarbeitung von Daten“ (Erwgr. 27 DGA), etwa der ebenfalls auf EU-Ebene voran­
getriebene „European Health Data Space“ (EHDS).9

Anmeldung und Anerkennung als Datenvermittlungsdienst
Art. 10 DGA unterwirft sämtliche Datenvermittlungsdienste iSd Art. 2 Nr. 11 DGA 
einer Anmeldepflicht, die es den für Datenvermittlungsdienste zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten ermöglicht, die Aufsicht über die Anbieter von Datenvermitt­
lungsdiensten zu führen, die Einhaltung der Anforderungen des DGA an Datenver­
mittlungsdienste zu überprüfen und etwaige Verstöße zu sanktionieren.

B.

5 Große-Ophoff/Voget GRUR 2022, 1192 (1195).
6 Richter ZEuP 2021, 634 (660 f.).
7 SWD(2020) 295 final, 16 f.; Richter ZEuP 2021, 634 (646); s. auch Savary RDi 2021, 117 (123).
8 S. auch Steinrötter RDi 2021, 480 (485).
9 COM(2022) 197 final.
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